
REHABILITIERUNGSRECHT

Zweitantragsrecht nach § 1 Abs. 6 S. 2 StrRehaG und 
Umfang der Amtsermittlungspflicht

VerfGH Berlin, Beschluss vom 15. Februar 2023 – VerfGH 
100/21 (LG Berlin)

StrRehaG §§ 1 Abs. 1 und Abs. 6, 2 Abs. 1 und Abs. 2, 10 
Abs. 3; VvB Art. 15 Abs. 4

1. Das Rehabilitierungsgericht darf die in den Unterlagen 
der Gerichte oder Behörden der ehemaligen DDR angege
benen Gründe für eine Heimeinweisung nicht ungeprüft 
übernehmen, wenn Anhaltspunkte für rechtsstaatswidrige 
Gründe bestehen, und ist selbst im Falle dokumentierter Ein
weisungsgründe an die Tatsachenfeststellungen der Gerichte 
oder Behörden der ehemaligen DDR hinsichtlich eines an
geblichen Fürsorgegrundes nicht gebunden. Vielmehr hat es 
umfassend zu ermitteln, wenn sich Anhaltspunkte für (auch) 
sachfremde Zwecke der Einweisung ergeben, etwa eine da
mit bezweckte Verhinderung der Flucht des – später einge
wiesenen – Kindes.

2. Ein Verstoß gegen das Grundrecht auf rechtliches Gehör 
kann vorliegen, wenn Anlass bestanden hätte, den behaup
teten Einweisungsgrund im Rahmen der bestehenden Amts
ermittlungspflicht weiter aufzuklären und dies durch die 
Verwerfung des Antrags bereits auf der Zulässigkeitsebene 
unterblieben ist. Das rechtliche Gehör gebietet nämlich, Ar
gumente des Rechtsschutzsuchenden nicht nur zur Kenntnis 
zu nehmen, sondern in Betracht zu ziehen und ihnen gegebe
nenfalls nachzugehen.

(Leitsätze der Redaktion)

n Sachverhalt: Gegen den am 28. Mai 1965 geborenen Be
schwerdeführer wurde am 25. März 1981 durch Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses des Rates des Stadtbezirksgerich
tes Berlin Mitte die Heimerziehung angeordnet. Er war in 
der Zeit vom B. April 1981 bis zum 12. Mai 1983 in einem 
Spezialkinderheim, dem Jugendwerkhof „Martin Schwan
tes“ in 3310 Calbe/Saale in der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR), untergebracht.
In dem Beschluss wurden als Begründung erhebliche Erzie
hungsschwierigkeiten, eine im Jahr 1980 erfolgte Verurtei
lung zu einer Bewährungsstrafe wegen Diebstahls, fortge
setzte „Arbeitsbummeleien“, „Uneinsichtigkeit“ und eine er
neute strafbare Handlung durch den Versuch des illegalen 
Grenzübertritts und die daraufhin erfolgte Verurteilung zu 
einer Bewährungsstrafe angeführt. In dem Beschluss wurde 
ferner ausgeführt, dass eine umgehende „Umerziehung“ von 
allen Beteiligten für erforderlich gehalten worden sei.
Der Beschwerdeführer machte ua wegen dieser Heimeinwei
sung die strafrechtliche Rehabilitierung beim Landgericht 
Berlin geltend. Der Antrag wurde insoweit durch Beschluss 
vom 10. November 2014 – 551 Rh 191/13 (728/14), als un
begründet zurückgewiesen. Das Landgericht führte ua aus, 
dass die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechts
staatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsge
biet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz StrRehaG) in 
Verbindung mit § 2 Abs. 1 und Abs. 2 StrRehaG nicht vorlä
gen, weil sich aus den beigezogenen Unterlagen und Akten, 
die allerdings nicht vollständig seien, keine zureichenden 
Anhaltspunkte dafür ergäben, dass die Heimunterbringung 

aufgrund rechtsstaatswidriger Zwecke erfolgt sei. Aus den 
vorliegenden Unterlagen ergebe sich, dass die Einweisung 
wegen der bereits länger bestehenden Erziehungsschwierig
keiten auch auf Antrag der Mutter erfolgt sei und erzieheri
sche Zwecke verfolgt worden seien. Deshalb seien fürsorge
rische Gründe maßgeblich gewesen.
Mit Schreiben vom 14. Januar und 5. Februar 2018 bean
tragte der Beschwerdeführer nochmals seine Rehabilitierung 
wegen der Heimeinweisung. Diese Anträge verwarf das 
Landgericht mit Beschluss vom 27. Juni 2018 – 551 Rh 
15/18 (64/1B), als unzulässig.
Am 29, November 2019 trat die Neufassung des § 10 Abs. 3 
StrRehaG in Kraft. Danach wird nunmehr vermutet, dass 
die Anordnung der Unterbringung in einem Heim für Kinder 
oder Jugendliche der politischen Verfolgung oder sonst sach
fremden Zwecken diente$ wenn eine Einweisung in ein Spe
zialheim oder in eine vergleichbare Einrichtung angeordnet 
worden ist, in der Maßnahmen zur zwangsweisen Umerzie
hung erfolgten.
Der Beschwerdeführer beantragte daraufhin am 10. Februar 
2020 beim Landgericht Berlin erneut die Rehabilitierung 
wegen des Heimaufenthaltes im Jugendwerkhof „Martin 
Schwantes“ in der Zeit vom 8. April 1981 bis zum 12. Mai 
1963.
Er führte aus, dass die Einweisung auch wegen der damals 
von ihm versuchten Flucht aus der DDR erfolgt sei. Auf eine 
Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft führte er mit 
Schreiben vom 15. August 2020 aus, dass er aufgrund der 
Gesetzesänderung des § 10 Abs. 3 StrRehaG ein Zweitan
tragsrecht nach § 1 Abs. 6 StrRehaG habe, denn er sei in ein 
Spezialkinderheim, einen Jugendwerkhof, eingewiesen wor
den. Die Einweisung sei auch damit begründet worden, dass 
er einen illegalen Grenzübertritt versucht habe.
Mit Beschluss vom 3, September 2020 verwarf das Landge
richt den Antrag als unzulässig. Zur Begründung führte es 
aus, es handele sich aufgrund der im Jahr 2014 erfolgten 
rechtskräftigen Zurückweisung um einen unzulässigen Wie
derholungsantrag. Ein Rechtsschutzbedürfnis für den Wie
derholungsantrag fehle, weil der Beschwerdeführer nicht im 
Sinne des § 1 Abs. 6 StrRehaG dargelegt habe, dass der frü
here Antrag unter Berücksichtigung der durch die Gesetzes
änderung eingeführten gesetzlichen Vermutung des § 10 
Abs. 3 StrRehaG Erfolg gehabt hätte. Aus den der Kammer 
vorliegenden Unterlagen ergebe sich eindeutig, dass die Hei
meinweisung aus Fürsorgegründen und nicht aufgrund des 
versuchten Grenzübertritts erfolgt sei. Seine Anhörungsrüge 
wies es mit Beschluss vom 14. Juni 2021 mit der Begrün
dung als unzulässig zurück, eine Gehörsverletzung habe 
nicht vorgelegen.
Gegen die Beschlüsse vom 3. September 2020 und 14. Juni 
2021 richtet sich die am 10. August 2021 eingegangene Ver
fassungsbeschwerde. Mit dieser macht der Beschwerdeführer 
die Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör gel
tend sowie einen Verstoß gegen das Willkürverbot, das Ge
bot effektiven Rechtsschutzes und sein Recht auf den gesetz
lichen Richter. Das Landgericht habe verkannt, dass die Un
aufklärbarkeit des Sachverhalts gemäß § 10 Abs. 3 StrRe
haG so lange für das Vorliegen rechtsstaatswidriger Heim
aufenthalte streite, bis der volle Beweis des Gegenteils er
bracht sei. Soweit es die Vermutung als widerlegt angesehen 
habe, habe es seine Angaben zu politisch motivierten Ein
weisungsgründen – insbesondere aufgrund des versuchten il
legalen Grenzübertritts – nicht gehört und die gebotene wei
tere Aufklärung des Sachverhalts unterlassen, insbesondere 
den Beschwerdeführer nicht befragt. Schließlich liege darin, 
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dass das Landgericht die Begründetheitsprüfung in die Zu
lässigkeit gezogen und seinen Rehabilitierungsantrag als un
zulässig verworfen habe, ein Verstoß gegen den gesetzlichen 
Richter, weil ihm dadurch die Möglichkeit genommen wor
den sei, Beschwerde bei dem Kammergericht einzulegen.

n Aus  den  Entscheidungsgründen:  1.  Die  Verfassungsbe
schwerde ist zulässig. Insbesondere hat der Beschwerdeführer 
den in § 49 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Verfassungsge
richtshof VerfGHG zum Ausdruck kommenden sog Subsidia
ritätsgrundsatz gewahrt, nach dem die Verfassungsbeschwerde 
gegenüber dem fachgerichtlichen Rechtsschutz subsidiär ist 
(…). Dies bezieht sich nicht nur auf die Einlegung der Rechts
mittel und -behelfe selbst, sondern insbesondere auf deren aus
reichende Begründung, unabhängig davon, ob das fachgericht
liche Verfahren der Parteimaxime oder dem Amtsermittlungs
grundsatz unterliegt. Dem Beschwerdeführer obliegt es da
nach, bereits im fachgerichtlichen Verfahren seine Angriffe 
gegen den beanstandeten Hoheitsakt so deutlich vorzutragen. 
dass ihre Prüfung in diesem Verfahren gewährleistet ist (…). 
Dem ist der Beschwerdeführer gerecht geworden, denn er hat 
bereits gegenüber dem Landgericht mit Schreiben vom 15, 
August 2020 ausgeführt, dass rechtsstaatswidrige Gründe der 
Heimeinweisung  in  dem  versuchten  Grenzübertritt  vom 
17. Januar 1981 zu sehen seien. Hierauf hat er auch in seiner 
Verfassungsbeschwerde hingewiesen und ist damit seiner Dar
legungslast  gemäß §§ 21 Abs. 1  Satz 2,  49  Abs. 1  und 50 
VerfGHG nachgekommen.
2. Die Verfassungsbeschwerde ist begründet. Die angegriffe
ne Entscheidung verletzt die Grundrechte des Beschwerde
führers auf effektiven Rechtsschutz (Art. 15 Abs. 4 Satz 1 
VvB), willkürliche Entscheidung (Art. 10 Abs. 1 VvB) und 
rechtliches Gehör (Art. 15 Abs. 1 VvB), indem das Landge
richt den Rehabilitierungsantrag des Beschwerdeführers als 
unzulässig verworfen hat, weil er seiner zulässigkeitsbegrün
denden Darlegungslast gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 StrRehaG 
nicht hinreichend nachgekommen sei, hat es seine Rechte 
auf effektiven Rechtsschutz verletzt und zugleich gegen das 
Willkürverbot verstoßen.
Das Gebot effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 15 Abs. 4 
VvB muss grundsätzlich zu einer umfassenden tatsächlichen 
und rechtlichen Prüfung des Verfahrensgegenstandes führen 
(…). Es ist verletzt, wenn die Gerichte die prozessrechtlichen 
Möglichkeiten zur Sachverhaltsfeststellung so eng auslegen, 
dass ihnen eine sachliche Prüfung der ihnen vorgelegten Fra
gen nicht möglich ist und das vom Gesetzgeber verfolgte 
Verfahrensziel deshalb nicht erreicht werden kann (…). An 
die zur Amtsermittlung führende Darlegung durch den An
tragsteller sind insoweit keine allzu hohen Anforderungen zu 
stellen (…).
Ausgehend von diesem Maßstab hat das Landgericht die 
Anforderungen an die Darlegung der Zulässigkeitsvorausset
zungen nach § 1 Abs. 6 Satz 2 StrRehaG in objektiv willkür
licher Weise verkannt und damit die Rechte des Beschwerde
führers auf effektiven Rechtsschutz verletzt.
Mit der seit dem 29. November 2019 geltenden Fassung des 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 StrRehaG wird ein sachfremder Zweck 
der Anordnung der Unterbringung vermutet, wenn eine Ein
weisung in ein Spezialheim oder in eine vergleichbare Ein
richtung stattgefunden hat, in der Maßnahmen der zwangs
weisen Umerziehung erfolgt sind. Ausweislich der Gesetzes
begründung soll sich die aufgrund des Zeitablaufs und des 
Fehlens archivierter Akten bestehende Beweisnot nicht zu
lasten der Betroffenen auswirken (…). Vermutet das Gesetz 
widerlegbar eine Tatsache, so führt dies zu einer Beweislast
umkehr, aufgrund derer ein Antragsteller nur die Vermu

tungsbasis – hier die Einweisung in ein Spezialkinderheim 
nicht aber die vom Gesetz bei deren Vorliegen vermuteten 
Tatsachen beweisen muss (…). Entkräftet ist eine solche Ver
mutung nicht schon dann, wenn sie durch den Beweis ihrer 
möglichen Unrichtigkeit nur erschüttert, sondern erst dann, 
wenn sie durch den vollen Beweis des Gegenteils widerlegt 
ist. Widerlegt ist die gesetzlich festgelegte Vermutung einer 
durch sachfremde Zwecke motivierten Unterbringung, wenn 
positiv festgestellt werden kann, dass die Unterbringung 
nicht auch der politischen Verfolgung oder sonst sachfrem
den Zwecken gedient hat (…).

Die in § 10 Abs. 1 Satz 1 StrRehaG vorgesehene Amtsermitt
lungspflicht der Gerichte berücksichtigt die Nähe der Reha
bilitierung zum Strafverfahren und ist eine Ausprägung der 
besonderen Fürsorgepflicht des Gerichts gegenüber den An
tragstellern vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, häufig 
in ferner Vergangenheit liegende Sachverhalte zu ermitteln. 
Das Gericht muss Hinweisen auf Rechtsstaatsverstöße unter 
Ausnutzung aller ihm im Freibeweisverfahren zur Verfügung 
stehenden Mittel nachgehen (…). Dies hat das Landgericht 
bei seiner Entscheidung nicht hinreichend beachtet. Der Be
schwerdeführer ist in einem Spezialkinderheim im Sinne des 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 StrRehaG untergebracht worden, dem Ju
gendwerkhof „Martin Schwantes“. In dem Einweisungsbe
schluss des Rates des Stadtbezirks Berlin-Mitte vom 
25. März 1981 wurde neben anderem auch auf den versuch
ten illegalen Grenzübertritt und die dafür erfolgte Verurtei
lung zu einer Bewährungsstrafe Bezug genommen. Hierauf 
hat der Beschwerdeführer ausdrücklich hingewiesen. Bei 
dem Jugendwerkhof handelte es sich unzweifelhaft auch 
nach dem Recht der DDR um eine Einrichtung der Jugend
hilfe zur Umerziehung von Minderjährigen (…) mit der Fol
ge des Eingreifens – bis zur Widerlegung – der Vermutung 
sachfremder Gründe gemäß § 10 Abs. 3 StrRehaG.

Das Landgericht hat unter Verstoß gegen Art. 15 Abs. 4 VvB 
und dem daraus folgenden Recht auf effektiven Rechts
schutz dennoch weitere Anforderungen an die Darlegungs
last des Beschwerdeführers gestellt und den Antrag allein 
unter Hinweis auf die im Beschluss vom 10. November 
2014 getroffenen Sachverhaltsfeststellungen als unzulässig 
verworfen. Dabei hat es unter Verstoß gegen Art. 15 Abs. 4 
VvB in objektiv willkürlicher Weise verkannt, dass die sei
nerzeitige Entscheidung auf der damaligen Rechtslage beruh
te. Die Annahme einer nicht rechtsstaatswidrigen Heimein
weisung findet erst recht auf der Basis der seit dem 29. No
vember 2019 geltenden Vermutungsregelung schlechterdings 
keine Grundtage mehr. Dass die Einweisungsentscheidungen 
sich auch auf Erziehungsschwierigkeiten, „Arbeitsbummelei
en“ und Diebstahlshandlungen stützten, reicht für eine da
hingehende Feststellung nicht aus. Denn das Rehabilitie
rungsgericht darf die in den damaligen Unterlagen angegebe
nen Einweisungsgründe nicht ungeprüft übernehmen, wenn 
Anhaltspunkte für rechtsstaatswidrige Gründe bestehen, und 
ist selbst im Falle dokumentierter Einweisungsgründe an die 
Tatsachenfeststellungen der Gerichte oder Behörden der ehe
maligen DDR hinsichtlich eines angeblichen Fürsorgegrun
des nicht gebunden. Vielmehr hat es umfassend zu ermitteln, 
wenn sich Anhaltspunkte für (auch) sachfremde Zwecke der 
Einweisung ergeben. etwa eine damit bezweckte Verhinde
rung der Flucht des – später eingewiesenen – Kindes (…). 
Vorliegend waren in dem Einweisungsbeschluss politische 
Gründe in Gestalt des versuchten Grenzübertritts erwähnt, 
so dass bereits aus diesem Grund von einer Widerlegung 
rechtsstaatswidriger Grunde für die Einweisung nicht ausge
gangen werden konnte.
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Soweit das Landgericht die Argumente für eine sachfremde 
Einweisung (…) nicht berücksichtigt hat, liegt hierin zu
gleich ein Verstoß gegen das Recht des Beschwerdeführers 
auf rechtliches Gehör gemäß Art. 15 Abs. 1 VVB, weil es 
diesen Vortrag von vornherein als unbeachtlich angesehen 
hat. Der Gehörsverstoß liegt darin, dass Anlass bestanden 
hätte, den behaupteten Einweisungsgrund im Rahmen der 
bestehenden Amtsermittlungspflicht weiter aufzuklären (…), 
und dies durch die Verwerfung des Antrags bereits auf der 
Zulässigkeitsebene unterblieben ist. Das rechtliche Gehör 
gebietet nämlich, Argumente des Rechtsschutzsuchenden 
nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern in Betracht zu 
ziehen und ihnen gegebenenfalls nachzugehen. Die angegrif
fene Entscheidung beruht auf den Verfassungsverstößen. Es 

ist nicht auszuschließen. dass das Landgericht bei erneuter 
Befassung zu einer anderen Entscheidung kommen wird.
III. Die angegriffene Entscheidung wird nach § 54 Abs. 3 
VerfGHG aufgehoben und die Sache in entsprechender An
wendung des § 95 Abs. 2 Halbsatz 2 des Bundesverfassungs
gerichtsgesetzes an das Landgericht zurückverwiesen. Damit 
ist der Beschluss des Landgerichts vom 14. Juni 2021 gegen
standslos. (…).

Mitgeteilt von Ass. iur. Philipp Mützel, München

n Hinweis der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist 
abrufbar unter BeckRS 2023, 2719.

Rezensionen
Hentschel/König/Dauer
Straßenverkehrsrecht
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47. Auflage 2023, XXVII, 
2463 Seiten, Hardcover (in 
Leinen), 145,00 Euro
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Im bewährten Zwei-Jahres-Rhythmus legt der Beck-Verlag 
im Februar 2023 die 47. Auflage des Standardwerks zum 
Straßenverkehrsrecht vor, mit dem die Kommentierung des 
jetzt auch auf Beck-Online verfügbaren Werkes auf den 
Stand von Anfang September 2022 aktualisiert wird.
Gewohnt hilfreich für die juristische Argumentation beginnt 
jegliche Kommentierung in der Regel mit der wörtlichen 
Wiedergabe der gesetzgeberischen Begründung für die je
weils kommentierte Norm, bei den Vorschriften der StVO 
sogar noch ergänzt durch die im einzelnen geltenden Verwal
tungsvorschriften.
Die Kommentierung deckt dabei in gewohnt komprimier
ter und prägnanter Weise die das Tagesgeschäft des ver
kehrsrechtlichen Praktikers dominierenden Vorschriften des 
StVG, des Elektromobilitätsgesetzes, der StVO, der Fahrer
laubnis-Verordnung, der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung, 
der EG-Fahrzeuggenehmigungs-VO, der Elektrokleinstfahr
zeuge-VO und der StVZO sowie der Vorschriften des Straf- 
und Strafprozessrechts, soweit diese in straßenverkehrsrecht
licher Hinsicht von Relevanz sind ab. Unkommentiert auf
genommen sind ferner die endlich wirksam erlassene neue 
Bußgeldkatalog-VO, von deren Abdruck in der Vorauflage 
aus naheliegenden Gründen noch gänzlich abgesehen wor
den war, sowie verkehrsrechtlich relevante immissionsrecht

liche Vorschriften und die Leichtmofa-Ausnahme-VO, wo
mit sich das Werk zum unentbehrlichen Begleiter im Tages
geschäft jeden verkehrsrechtlichen Praktikers empfiehlt.
Die gesetzgeberische Dynamik im Hinblick auf zukunfts
trächtige Technologien, wie gerade teil- oder vollautomati
siertes oder gar autonomes Fahren findet seinen Ausdruck in 
den §§ 1 d – 1 l StVG, die insbesondere hinsichtlich der zivil- 
und strafrechtlichen Aspekte bereits ausführlich kommen
tiert sind. Rechtsprechung zu diesen Zukunftstechnologien 
gibt es zwar noch nicht, aber der Boden hierfür ist mit der 
Kommentierung unter Berücksichtigung der gesetzgeberi
schen Erwägungen und der bereits regen Diskussion in der 
Literatur jedenfalls bereitet.
Den mit Wirkung ab 17. Juli 2017 geschaffenen Anspruch 
auf Hinterbliebenengeld, der auch in § 10 StVG Eingang ge
funden hat, kommentiert König prägnant und kompakt, auf 
mittlerweile nahezu zwei Kommentarseiten unter Verweis 
auf die Gesetzesmaterialien und umfangreiche weiterführen
de Literatur, in dieser aktualisierten Auflage jetzt auch mit 
ausführlicher Rechtsprechung insbesondere zur Bemessung 
des Hinterbliebenengeldes (Rn. 22).
Die Kommentierung zum Sachschadenrecht (§ 12 StVG) 
wurde vollständig überarbeitet und ist dabei von 51 Rand
nummern in der Vorauflage auf 194 Randnummern ange
wachsen, was insbesondere auf eine differenziertere, aber 
auch deutlich übersichtlicher gestaltete Darstellung zurück
zuführen ist.
Die Kommentierung berücksichtigt auch die aktuellen Son
derregelungen bezüglich der Wirksamkeit von Führerschei
nen ukrainischer Flüchtlinge (§ 29 FeV Rn. 20 ff.). Eingear
beitet sind auch die Änderungen der Fahrerlaubnis-VO und 
die Änderungen im Berufskraftfahrer-Qualifikationsrecht, 
ferner die überfällige Modernisierung des Personenbeförde
rungsrechts. Die Änderung des StVG und der Fahrzeug-Zu
lassungs-Verordnung durch das Gesetz zum autonomen Fah
ren sind ebenso eingearbeitet und kommentiert, wie auch die 
Regelungen zur Zulassung und zum Betrieb von Fahrzeugen 
mit automatisierter und autonomer Fahrfunktion.
Sehr ausführlich widmet sich das Werk dem Tatbestand des 
verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach § 315 d StGB, der 
insbesondere durch die Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts zur Übereinstimmung des „Einzelraser-Tatbe
stands“ mit dem Grundgesetz, aber auch durch die darüber 
hinausgehende Rechtsprechung des BGH jetzt seine ab
schließende Klärung erfahren haben dürfte.
Hinsichtlich der noch immer kontroversen Rechtsprechung 
zur Verwertbarkeit von Geschwindigkeitsmessverfahren und 
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